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L37159 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Wien

L80009 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Wien

L80409 Altstadterhaltung Ortsbildschutz Wien

L82000 Bauordnung

L82009 Bauordnung Wien

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Wr §134a Abs1 litc;

BauO Wr §79 Abs6;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Bei § 79 Abs. 6 Wr BauO handelt es sich um eine Bestimmung über die <ächenmäßige Ausnützbarkeit eines Bauplatzes

im Sinne des § 134a Abs. 1 lit. c Wr BauO, auf deren Einhaltung dem Nachbarn ein subjektiv-ö@entliches Recht zusteht.

Diese Bestimmung dient zum Schutz des Nachbarn unabhängig davon, wo seine Liegenschaft situiert ist. Allerdings

bezieht sich das genannte Nachbarrecht nicht auf unterirdische Bauten und Bauteile (Hinweis E vom 27. Februar 2013,

2010/05/0108).Bei Paragraph 79, Absatz 6, Wr BauO handelt es sich um eine Bestimmung über die <ächenmäßige

Ausnützbarkeit eines Bauplatzes im Sinne des Paragraph 134 a, Absatz eins, Litera c, Wr BauO, auf deren Einhaltung

dem Nachbarn ein subjektiv-ö@entliches Recht zusteht. Diese Bestimmung dient zum Schutz des Nachbarn

unabhängig davon, wo seine Liegenschaft situiert ist. Allerdings bezieht sich das genannte Nachbarrecht nicht auf

unterirdische Bauten und Bauteile (Hinweis E vom 27. Februar 2013, 2010/05/0108).
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